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190 C. Joachim Classen: Der Aufbau des 12. Buches der Institutio oratoria Quintilians

(artifex) gleichsam zur Krönung des ersten, so nimmt, er dem dritten seine

Eigenständigkeit fast völlig und fügt seine Behandlung ohne lange Einleitung, ohne

Schluß, eher einem Exkurs vergleichbar, an; dann endet er mit einer conclusio,
nicht mit drei Schlußstücken (für den Abschnitt über das opus, für das zwölfte
Buch und für das Gesamtwerk), sondern, entsprechend der eben angedeuteten
Funktion des zwölften Buches, ausgehend vom Bild des orator perfectus und dann
die Fäden des ganzen Werkes aufnehmend, den Blick weitend und ausrichtend
auf das Ideal, zu dessen Verwirklichung er mit den letzten Sätzen aufruft.

Miszelle

Gloriosissimam civitatem Dei...

Von Harald Fuchs, Basel

Der berühmte erste Satz in Augustins Civitas Dei ist nicht einheitlich überliefert.
Die in den meisten neueren Ausgaben anerkannte Fassung lautet: gloriosissimam
civitatem Dei hoc opere instituto et mea ad te promissione debito defendere

suscepi, magnum opus et arduum Demgegenüber bieten einige frühe Ausgaben
und danach auch der von E. Hoffmann hergestellte Text im Wiener Kirchenväter-

corpus (Bd. 40, 1899)1 auf Grund verschiedener geringerer Handschriften hoc

opere ad te instituto et mea promissione debito Die erste Hälfte dieser Textfassimg
ist jetzt von J. B. Bauer durch den Vergleich mit einer entsprechenden Ausdrucksweise

in Ciceros Vorrede zu den Academica posteriora gesichert worden2. Die
zweite Hälfte aber - mit der unbegründeten Betonung des Wortes mea - vermag
noch nicht ganz zu befriedigen. Man erwartet... etmea (tibi") promissione debito...

1 Dazu Hoffmann, SitzBer.Wien 143 (1901) Abh. 7, lf.
2 Hermes 93 (1966) 133f. - Cic. Acud. post. 1, 2 (Wiedergabe einer Äußerung des Ge-

sprächsteilnebmers Varro):habeo opus magnum, in manibus, f quae iam pridern <...: lacun.
indic. Fuchs coll. lac. § 1>; ad hunc enirrt ipsum' - me autem dicebat - 'quaedam institui, quae
et sunt magna sane et limantur a me politius.' - Augustin wird sich in der Tat unmittelbar an
Ciceros Werk, das ihm in seiner Frühzeit so wichtig gewesen war, erinnert haben. Die
besondere Wendung magnum opus et arduum stammt aus Cic. Or. 33 (Bauer 134).
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